
BUSINESS-BIKES

antrieb ausschließlich das Treten 
mit Muskelkraft unterstützt. Im 
Straßenverkehr gilt laut ADAC:

E-Bikes bis 25 km/h brauchen 
ein Versicherungskennzeichen; es 
gilt Helmpflicht; Radwege dürfen 
außerorts benutzt werden, inner-
orts nur, wenn ein entsprechendes 
Zusatzschild es gestattet.

Pedelecs bis 25 km/h gelten 
als Fahrräder, aber nur, wenn der 

Motor maximal 250 W Nenndau-
erleistung liefert, die Tretunterstüt-
zung mit zunehmendem Tempo 
abnimmt und bei 25 km/h aussetzt. 
Eine Anfahrhilfe nur unter Motor 
bis 6 km/h ist zulässig. Es gibt 
keine Helmpflicht; gekennzeichne-
te Radwege müssen, andere dürfen 
benutzt werden.

E-Bikes und Pedelecs bis 
45 km/h gelten als Kraftfahrzeuge. 

Vorgeschrieben sind ein Versiche-
rungskennzeichen und das Tragen 
eines geeigneten Helms, außerdem 
ein Führerschein der Klasse AM. 
Diese Bikes müssen die Fahrbahn 
benützen, Radwege sind für sie 
nicht erlaubt.

Modelle zur Auswahl
Unternehmen, die sich erstmals 
der Entscheidung nähern, ihren Be-
schäftigten Diensträder anzubieten, 
könnten befürchten, dass sie sich 
selbst den Kopf darüber zerbrechen 
müssen, welche Art von Rädern 
und welche Modelle ausgewählt 
werden sollen. Ein Albtraum. Allein 
rund 120 auf dem deutschen Markt 
gehandelte Top-Marken listet Das 
Radhaus auf seiner Website auf, 
jede davon bietet unterschiedlichs-
te Modelle, vom Hollandrad über 
Mountainbikes und Rennräder bis 
hin zu den diversen Bikes mit elek-
trischem Zusatzantrieb.

Den Leasing-Firmen ist dieses 
Erschrecken natürlich bewusst, 
deswegen gibt es relativ schlicht 
aufgebaute Lösungen, bei denen 
Unternehmen z. B. einen Preis-
rahmen und sonstige Leitplanken 

setzen können. Im Rahmen dieser 
Grenzen können die Arbeitnehmer 
dann selbst beim Händler ihre Aus-
wahl treffen.

Dieses Verfahren erspart nicht 
nur dem Unternehmen viel Auf-
wand und Diskussionen darüber, 
was nun sinnvoll ist und was nicht. 
Auch die Arbeitnehmer können 
ihre individuellen Vorlieben „aus-
leben“ und haben zwar die Qual 
der Wahl, aber dann eben auch ein 
Jobrad, Business-Bike, Dienstfahr-
rad (wie immer es heißen soll) nach 
Wunsch. Einschränkungen sind zur-
zeit eher zu befürchten, wenn der 
Fahrradmarkt wieder einmal durch 
Lieferengpässe leidet und bestimm-
te Modelle gar nicht oder nur mit 
langen Lieferzeiten verfügbar sind.

Unterm Strich – und das soll 
auch das Fazit sein – profitieren je-
doch alle. Viele Menschen werden 
auf diesem Weg ein Bike nutzen 
können, das sie sich sonst kaum ge-
leistet hätten. Die Umwelt wird ten-
denziell vom Autoverkehr entlastet. 
Und neben einem unabweisbaren 
Imagepunkt für das Unternehmen 
trägt die Entwicklung insgesamt zu 
mehr Lebensqualität bei.

Michael Praschma
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Business-Bikes sind nur für Büromenschen? Keineswegs. Auch für 
Selbstständige, Freiberufler und Gewerbetreibende ist Fahrradleasing 
eine Option. Die monatliche Leasingrate lässt sich steuerlich als 
Betriebsausgabe geltend machen.
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